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1.0 Umwelt und Landschaft (Umweltbericht) 

 
1.1 Planungsziele und Planinhalte 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan setzt ein Wohngebiet (mit 
Erschließung) im Umfang von 5,30 Hektar sowie umgebende Grünflächen im 
Umfang von 1,77 Hektar fest. Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird auf den 
Grünflächen realisiert.  
  
1.2 Prüfungsmethoden und Probleme 
 
Umwelt und ihre Schutzgüter sind hier definiert im Sinne des restriktiven 
ökosystemaren Umweltbegriffs1. Die Analyse des Umweltzustandes erfolgte 
anhand der für die vorliegende Planungssituation relevanten Wert- und 
Funktionselemente der Schutzgüter sowie deren ökosystemaren Beziehungen 
(Wechselwirkungen der Systemelemente). Bei ihrer Auswahl wurden auch die 
möglichen Einwirkungen durch die Planung berücksichtigt (planungsbezogene 
Analyse). Die verbale Beschreibung und Bewertung orientiert sich an den 
allgemeinen Kriterien Bedeutung, Vorbelastung und Empfindlichkeit des jeweils 
betroffenen räumlichen Einwirkungsbereiches. Für die Schutzgüter der 
Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgte die Zustandsbewertung der 
betroffenen Flächen auch nach dem einschlägigen Bayerischen Leitfaden2 in 
fünf ordinalen Stufen3.  
 
Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter erfolgte 
insbesondere durch Analyse der Veränderungen bei den Wert- und 
Funktionselementen durch die planungsbedingten Einwirkungen. Maßstab für 
die verbal-argumentative Bewertung des Grades der Erheblichkeit in drei 
ordinalen Stufen (nicht / mäßig / erheblich) waren dabei insbesondere Maß und 
Richtung der Veränderung unter Berücksichtigung von eventuellen 
Schwellenwerten sowie die Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen. Soweit 
planungsbedingte Einwirkungen sich aufgrund des ökosystemaren 
Wirkungsgefüges der Umwelt bei mehreren Umweltgütern auswirken, sind sie 
am jeweiligen Ende der Wirkungskette gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
kumulativer Wirkungen verzeichnet (zusätzliche Auswirkungen aufgrund von 
ökosystemaren Wechselwirkungen).  

                                                           
1 UVPVwV-RE. Referentenentwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV). 10.03.1993. 

2 Bay. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. 2. Auf.. 2003.  

3 1 sehr geringe Bedeutung, 2 geringe Bedeutung, 3 mittlere Bedeutung, 4 mittelhohe Bedeutung, 5 hohe Bedeutung für 
Naturhaushalt oder Landschaftsbild 
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1.3 Umweltzustand und Umwelteinwirkungen 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über hier relevante Wirkfaktoren 
der Planung und welche Umweltgüter betroffen sein könnten.  

Tabelle 1: Wirkfaktoren und mögliche Einwirkungen 
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Ziel- /Quellverkehr O         

Verkehrslärm der Umgebung O         

Regenrückhaltung  O   O     

Bauliche Nutzung  O        

 

Nachfolgend werden die Zustände der Umweltschutzgüter beschrieben und 
bewertet sowie die Umweltauswirkungen analysiert und bewertet. 
 
Schutzgut Menschen: 
 
Zustand:  
Eine Kurzcharakteristik wird in Tabelle 22 wiedergegeben. An die beplante 
Fläche grenzt im Westen die Kreisstraße SRs 48 („Westtangente“) an. Sie weist 
eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von ca. 13000 Kfz/Tag 
auf. Dadurch ist das Gebiet durch Lärmemissionen vorbelastet. Im Norden liegt 
die Kagerser Hauptstraße, eine örtliche Hauptverkehrsstraße.  
 
Die Fläche selber weist als Ackerfläche eine geringe Aneigenbarkeit und damit 
keine Bedeutung als Wohnumfeld und nur eine geringe Bedeutung für die 
Naherholung auf. Die bestehende Siedlung Kagers ist bei überwiegender 
Einfamilienhausbebauung gut mit individuell aneigenbaren Freiräumen versorgt. 
Von geeigneten Naherholungsräumen liegt das Plangebiet durch Straßen 
abgetrennt, allerdings auf Wegen erreichbar.  
 
Die Entfernung zu den oberzentralen Versorgungseinrichtungen der City von 
Straubing ist mit ca. 1,5 Kilometern gering.  
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Tabelle 2: Zustand Schutzgut Menschen 

Kriterium Wert 

Altlasten nein 

Art und Maß der Flächennutzung im Umfeld als Maß für 
Wohnumfeldqualität 

Acker, Straßen 

Art und Maß der Flächennutzung im Umfeld als Maß für 
Erholungseignung 

Nähe Donau 

Dichte der Wohnbevölkerung (als Maß de Betroffenheit) überwiegend Einfamilienhäuser 

Funktionsbeziehungen zwischen Siedlungsteilen, 
Wohnquartieren 

Anschluss an bestehende Siedlung 
Kagers 

Schutzgebiete, Grünzüge Nahe Landschaftsschutzgebiet und 
Donau aber getrennt durch Straßen 

Erholungswald, Waldfunktion Erholung nein 

Erholungsgebiet, Erholungsschwerpunkt nein 

Wander-, Rad-, Reit- und sonstige Erholungswege vorhanden 

Einrichtungen der Erholungsinfrastruktur nein 

Aneigenbarkeit sehr gering 

Bebauungsdichte gering  

Erreichbarkeit  Freiräume gut 

Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen gut (ca. 1,5 km Stadtplatz) 

Immissionsbelastung Verkehrslärm 

Lage zu störenden Nutzungen nein 

Intensität der Landwirtschaft hoch 

 

Auswirkungen: 
 
Durch die Planung werden Teile des Plangebietes als Wohnumfeld wesentlich 
aufgewertet. Beziehungen und Wege in die Naherholungsräume der freien 
Landschaft sind frei gehalten bzw. werden hergestellt, so dass keine 
diesbezüglichen Funktionsbeziehungen beeinträchtigt werden.  
 
Das Plangebiet wird direkt und über die Helena Straße und den Kagerser 
Hochweg an die Kargerser Hauptstraße angeschlossen, die bislang ein 
Siedlungsgebiet von ca. 26,5 Hektar erschließt. Der neu hinzukommende Ziel- 
und Quellverkehr fließt über diese Straßen; in Richtung Westtangente dürfte er 
vorrangig direkt auf die Kagerser Hauptstraße verlaufen. Aufgrund der 
vergleichbaren Siedlungsstruktur ist davon auszugehen, dass der Verkehr auf 
den bestehenden Straßen anteilig zunimmt, d.h. um circa 20% und sich in 
diesem Maße die bestehenden Auswirkungen auf den Siedlungsbereich (v.a. 
Lärm, Verkehrsgefährdung) erhöhen. 
 
Bewertung der Auswirkungen: 
 
Durch die Planung sind nach bisheriger Erkenntnis sowohl wesentliche 
umweltrelevanten Verbesserungen als auch wesentliche Beeinträchtigungen 
auf Menschen zu erwarten sein. 
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Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
 
Zustand:  
Diese Schutzgüter werden aufgrund der engen Wechselwirkungen gemeinsam 
beschrieben. Zur Abklärung einer möglichen Betroffenheit europarechtlich 
geschützter Arten wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt4; dieser 
ist Anlage des Umweltberichtes. In dem Gutachten werden die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch 
das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

 

Der geplante Standort des Wohngebiets wird derzeit als Acker genutzt. Im 
Osten grenzt das bestehende Wohngebiet von Kagers an. Im Westen liegt die 
Westtangente, die nach Norden hin dammartig aufgehöht verläuft. 
Straßenbegleitend ist eine Gehölzpflanzung vorhanden. Näheres siehe auch 
Abbildung 1. Der Bereich außerhalb der Ackerflächen wird intensiv für die 
Naherholung genutzt (Radweg, Spazierweg). 

Abbildung 1: Zustand Natur und Landschaft 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Team Umwelt Landschaft, Fritz Halser und Christine Pronold. Bebauungs- und Grünordnungsplan WA Kagers Stadt 
Straubing: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Stand 26.04.2015. 

des Bebauungsplanes 
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Die Auswertung von Grundlagen5 und die derzeitige Nutzungssituation 
(intensive Ackernutzung) erbrachten keine Hinweise auf Vorkommen relevanter 
Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie im Wirkraum des 
Vorhabens. Die Wuchsorte der größtenteils sehr seltenen Arten sind gut 
dokumentiert. Aufgrund von Biotopstruktur und standörtlichen Gegebenheiten 
können Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Wirkraum des 
Vorhabens ausgeschlossen werden.6 
 
Die strukturfreie Ackerfläche bietet für Fledermäuse keine geeigneten 
Habitatbedingungen. Auch Leitstrukturen sind vom Vorhaben nicht betroffen. 
Möglich ist eine Nutzung als Jagdhabitat. Aufgrund der intensiven Nutzung auf 
der Fläche dürfte es sich nicht um ein essentielles Jagdhabitat für in der 
Umgebung vorkommende Fledermäuse handeln.7  
 
Für die Artengruppe der Vögel wurde in Abstimmung mit dem Umweltamt der 
Stadt Straubing zunächst eine Potenzialabschätzung aufgrund vorliegender 
Datengrundlagen und Bewertung der Habitatpotenziale durchgeführt. Arten, die 
den Vorhabensbereich potenziell (sporadisch) als Nahrungs-/ Überflugraum 
nutzen, werden nicht näher diskutiert, da sich für diese Gruppe signifikante, 
vorhabensbedingte Beeinträchtigungen ausschließen lassen. Sie wurden im 
artenschutzrechtlichen Gutachten abgeschichtet. Potenziell vorkommen 
könnten bodenbrütende Arten der Feldflur. Aufgrund der Nutzungssituation ist 
die Habitateignung jedoch stark eingeschränkt (siehe Gutachten). Da eine 
Betroffenheit bodenbrütender Arten nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, wurde mit dem Umweltamt vereinbart, zur Hauptbrutzeit der 
Bodenbrüter eine Kontrollbegehung durchzuführen. Ergeben sich hierbei keine 
Hinweise auf ein Vorkommen, so sind weitere Erhebungen und Analysen 
entbehrlich. Bei den erfolgten örtlichen Erhebungen wurde keine der 
aufgeführten bodenbrütenden Arten festgestellt. Es fanden sich aber 
Saatkrähen zur Nahrungssuche auf der Fläche. Hier kann aber ausgeschlossen 
werden, dass es sich für die Saatkrähen um ein essentielles Nahrungshabitat 
handelt.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden: „Die Relevanzprüfung ergab als 
potenziell betroffene Artengruppen die Gilde der bodenbrütenden Ackervögel. 
Aufgrund der örtlichen Situation mit angrenzendem Siedlungsbereich, 
Verkehrstrassen mit dammartiger Führung und der intensiven Nutzung als 
Erholungsbereich besitzt das Gebiet jedoch nur eine geringe Habitatseignung. 
Dies wurde durch zwei Kontrollbegehungen im April 2015 bestätigt. Bei keiner 
der Begehungen konnten bodenbrütende Ackervögel nachgewiesen werden.“8 

 
 

                                                           
5 Datenbank „Artenschutzkartierung“ (ASK) des Bayerischen Landesamts für Umwelt, Stand 31. Januar 2015 für die 
Kartenblätter 7141. SOWIE: Amtliche Biotopkartierung Bayern (TK 7141).  

6 Team Umwelt Landschaft, Fritz Halser und Christine Pronold. Bebauungs- und Grünordnungsplan WA Kagers Stadt 
Straubing: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Stand 26.04.2015. S. 7. 

7 Team Umwelt Landschaft. A.a.O. S.7. 

8 Ebd. S. 11 
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Abbildung 2: Eignung für bodenbrütende Vögel 
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Bewertung des Zustandes:  

Insgesamt weist die Fläche trotz einer gewissen Eignung als Habitat für 
bodenbrütende Vögel eine geringe Bedeutung für das Schutzgut (Stufe 2 von 
5), im Bereich bestehender Wege eine sehr geringe Bedeutung (Stufe 1 von 5) 
auf.  

 

Auswirkungen der Planung:  

Aufgrund des vorhandenen Zustandes sind erhebliche Auswirkungen auf die 
Schutzgüter zu erwarten. Bei den Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-
Richtlinie können vorhabensbedingte Schädigungen sicher ausgeschlossen 
werden.9 Für die Artengruppe der Fledermäuse sind artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten.10 Für die Artengruppe der Vögel sind 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch die Planung nicht gegeben.11 
Allerdings ergeben sich Einschränkungen der bereits vorbelasteten Flächen 
hinsichtlich der Habitateignung für bodenbrütende Vogelarten je nach Art um 30 
bis 90%, ein „Auftreten vorhabensbedingter, artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände (kann) ausgeschlossen werden“.12 

                                                           
9 Team Umwelt Landschaft. A.a.O, S.7. 

10 Ebd. 

11 Ebd. S.8 

12 Ebd. S. 11 
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Abbildung 3: Auswirkungen auf bodenbrütende Vögel 

 
 
Bewertung der Auswirkungen:  
Aufgrund der Planung ist mit insgesamt mäßig erheblichen Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter zu rechnen.  
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Schutzgut Boden 
 
Zustand:  
Der Boden ist durch Nutzung und Bearbeitung im Bereich der Ackerfläche 
anthropogen stark überprägt. Er besteht aus lehmigen Alluvialböden der 
Zustandsstufe 313. Die natürliche Ertragsfähigkeit der Ackerböden ist als hoch 
einzustufen. Von einer wesentlichen Bedeutung als Archiv ist nicht auszugehen.  
 
Bewertung des Zustandes:  
 
Geringe Bedeutung bei Ackerflächen (Stufe 2 von 5), sehr geringe Bedeutung 
bei Verkehrsflächen (Stufe 1 von 5). 
 
Auswirkungen der Planung: 
 
Der Boden wird auf bis zu 45% der Fläche überbaut, damit wird ein größerer 
Teil auch versiegelt, nicht jedoch Kfz-Stellplätze. Die Funktionen des Bodens 
als Lebensraum, die Regel- und Pufferfunktion sowie die Ertragsfunktion gehen 
dort überwiegend verloren. Die Freiflächen können als eingriffsneutral 
betrachtet werden, da die zu erwartenden Gartennutzung gegenüber der 
bisherigen Ackernutzung keine Beeinträchtigung darstellen wird. Der Verlust 
des Wasserpuffers wird beim Schutzgut Wasser behandelt.  Im Zuge eines 
Baubetriebes ist der Oberboden temporär sach- und normgerecht zu 
behandeln.  
 
Bewertung der Auswirkungen:  
 
Sie sind aufgrund des Umfangs als mäßig beeinträchtigend zu bewerten.  
 
Schutzgut Wasser 
 
Zustand:  

Der Planungsbereich liegt nahe der Donau. Das Gebiet ist gegen ein 
hundertjähriges Hochwasser geschützt. Das Grundwasser ist in circa 3-4 Meter 
Tiefe anzutreffen. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass abhängig 
vom Wasserstand der Donau, das Grundwasser in die Nähe der 
Geländeoberfläche kommt. Aufgrund des im Normalfall hohen 
Grundwasserflurabstands und der begrenzten Schwankung der Pegelstände ist 
jedoch nicht von einem Auenstandort im ökologischen Sinne (regelmäßige 
Grundwasserschwankungen bis Geländenähe) auszugehen. Der 
Grundwasserstand wird auch durch die Drainagen der umgebenden Straßen 
und Bebauung beeinflusst. Durch die Ackernutzung besteht  zumindest 
zeitweises Risiko für den Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser.  

Bewertung des Zustandes:  

Geringe bis mittlere Bedeutung (Stufe 2 bis 3 von 5). 

                                                           
13 Bodenschätzungskarte M  1:25000 
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Auswirkungen der Planung: 

Die hydraulische Pufferfunktion des Bodens und damit die Veränderung der 
oberflächennahen Niederschlagsabflusses wird durch die Überbauung und 
Versiegelung auf bis zu 45% der Fläche wesentlich eingeschränkt, aber bei 
Realisierung von Rückhalteanlagen kompensiert; siehe dazu Kapitel 
„Vermeidung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen“.  

Bewertung:  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts.  
 

Schutzgüter Luft und Klima 
 
Zustand:  
Diese Schutzgüter werden aufgrund der engen Wechselwirkungen gemeinsam 
beschrieben. Es handelt sich bei der beplanten Fläche um einen Bereich ohne 
kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen.  
 
Bewertung des Zustandes:  
Geringe Bedeutung (Stufe 2 von 5).  
 
Auswirkungen der Planung: 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten.  
 
Bewertung der Auswirkungen:  
Nicht erheblich. 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Zustand:  

Der Bereich der beplanten Fläche liegt innerhalb des Landschaftsraumes 
Donauaue am Ortsrand. Wesentliche Eingrünungsstrukturen sind bis auf die 
bewachsenen Straßenböschungen nicht vorhandenen. Die Westtangente 
verläuft höhenfrei und wirkt mit den Böschungen ebenfalls prägen für die 
Landschaft. Jenseits der Westtangente befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet „Polder Straubing“. Circa 100 Meter nördlich an der 
Donau befindet sich ein FFH- und Vogelschutzgebiet.  

Bewertung des Zustandes:  
geringe Bedeutung (Stufe 2 von 5). 

Auswirkungen der Planung: 
Die zulässigen Gebäude übersteigen die Dimension und das Erscheinungsbild 
der vorhandenen jedoch nicht, so dass sich das Erscheinungsbild der 
Landschaft nicht wesentlich ändern wird. Durch die festgesetzte Bepflanzung 
am Ortsrand kann das Baugebiet in die Landschaft integriert werden 
(Eingriffsvermeidung).  
 
Bewertung der Auswirkungen:  
Keine erheblichen Auswirkungen auf das Bild der Landschaft.  
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Kulturgüter und Sachgüter 
 
Zustand:  

Kulturgüter oder Sachgüter im Sinne der Umweltdefinition sind von der Planung 
nicht betroffen. Südlich des Plangebietes befindet sich ein Bodendenkmale 
(Gräberfeld der Urnenfelderzeit, Siedlung der mittleren römischen Kaiserzeit).  
 
Auswirkungen der Planung / Bewertung:  
Nicht erheblich. 
 
In nachfolgender Tabelle sind Bewertungen der Umweltzustände und der 
Umweltauswirkungen als Übersicht zusammengestellt.  

 

Tabelle 3: Übersicht Zustandsbewertung und Auswirkungen 

Schutzgut Zustandsbewertung 
(in Stufen 1-5) 

Erheblichkeit  
der Auswirkungen  

Menschen Geringe Bedeutung, 
Vorbelastungen 

Erheblich pos. + neg. 

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

Geringe Bedeutung (2) Mäßige Beeinträchtigungen 

Boden geringe Bedeutung (2) Mäßig erhebliche 
Beeinträchtigungen  

Wasser Geringe bis mittlere Bedeutung 
(2-3) 

Erhebliche Beeinträchtigungen 

Luft, Klima Geringe Bedeutung (2) Nicht erheblich 

Landschaft Geringe Bedeutung (2) Nicht erheblich 

Kulturgüter Keine Bedeutung Nicht erheblich 

Sachgüter Keine Bedeutung Nicht erheblich 

Natur und Landschaft gesamt  geringe Bedeutung (2)  

 
 
1.4 Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung 
 
In diesem Fall würde die beplante Fläche zumindest mittelfristig weiterhin 
ackerbaulich genutzt. Die Auswirkungen im Planungsbereich auf den 
Naturhaushalt und insbesondere die Landschaft wären als insgesamt günstiger 
zu bewerten. 
 
1.5 Vermeidung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
 
Die Planung wurde auch hinsichtlich der Vermeidung von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft entwickelt. Dabei sollten insbesondere 
Grünstrukturen und -flächen geschaffen werden, die das Baugebiet in die 
Landschaft integrieren. Dazu wurde eine mäßig dichte Bebauung und moderate 
Höhenentwicklung am Ortsrand vorgesehen. Mehrreihige aber transparente 
Heckenpflanzungen entlang der Ost-West gerichteten Straßen wurden 
festgesetzt, die sich in Richtung Westen fortsetzen. Am westlichen Rand des 
Baugebietes sind zu einem Weg hin lockere Baumpflanzungen festgesetzt; sie 
dienen der angemessenen Neugestaltung der Landschaft und der Einbindung 
des Baugebietes und schaffen einen Übergang in die freie Landschaft.  



Stadtentwicklung und Stadtplanung Stadt Straubing 
Bebauungs- und Grünordnungsplan „Westlicher Ortsrand Kagers“ (Nr. 196) 

 

 

15 

 
 
Zum Zwecke der Durchlässigkeit für Kleintiere wurde Zaunsockel 
ausgeschlossen; die geplanten Regenrückhaltebecken werden nicht 
eingefriedet. Die Straßenräume werden durch Bäume innerhalb und außerhalb 
der Verkehrsflächen gestaltet. Außerdem ist auf den Baugrundstücken das 
Anpflanzen von Bäumen geregelt. Stellplätze und Zufahrt müssen 
wasserdurchlässig gestaltet werden. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet sind 
die Leuchtmittel auf öffentlichen Straßen und im privaten Raum 
insektenschonend zu gestalten. 
 
Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung sind trotzdem 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten. Davon sind 
insbesondere die natürlichen Bodenfunktionen und der Wasserhaushalt 
betroffen; auch die potentielle Eignung der Fläche für bodenbrütende Vögel 
wird eingeschränkt. Als Flächen mit planungsbedingten Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft („Eingriffsfläche“) sind folgende Flächen anzunehmen 
(siehe dazu auch Abbildung 4 und Tabelle 4): 
 

 ca. 0,9  ha Bauland (Auffüllung < 0,5 m), gewichtet mit dem Faktor 
0,45 (überbaubare Fläche inklusive Anlagen i.S. des § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO, ergibt 0,4 ha ca. 3,34  ha Bauland (Auffüllung > 0,5 
m), gewichtet mit dem Faktor 1,0 (überbaubare Fläche inklusive 
Anlagen i.S. des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, ergibt 3,34 ha 
 

 0,09 ha Wege 
 

 1,11 ha Straßen 
 

Die Intensität der Beeinträchtigung ist gemessen an der Grundflächenzahl im 
Bauland und der wasserdurchlässigen Befestigung bei Wegen als mäßig (Typ 
B) zu werten, im Bereich der Straßen als stark (Typ A). 
 
Angesichts dieser Beeinträchtigungsintensität und des geringen Zustandes von 
Natur und Landschaft wurde unter Berücksichtigung der genannten 
Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und zur landschaftsgerechten Gestaltung 
des Vorhabens der nötige Ausgleich ermittelt (siehe Tabelle 5), dabei wurde ein 
Kompensationsfaktor von 0,44 festgelegt. Die Wälle des 
Regenrückhaltebeckens werden bepflanzt, um es möglichst naturnah zu 
gestalten, deshalb ist es nicht als Eingriff zu werten. Der Ausgleich beläuft sich 
auf einen Bedarf von 2,18 Hektar Fläche. 
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Abbildung 4: Eingriffe in Natur und Landschaft 
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Tabelle 4.: Eingriffsbilanz 
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  B 5       

  B 4       

Bauland Auffüllung <0,5m; in m2 *0,45 B 2 0,41 0,44 0,18 

Bauland Auffüllung >0,5m; in m2 *1,0 B 2 3,34 0,44 1,47 

Wege B 2 0,09 0,44 0,04 

Straßen A 2 0,96 0,44 0,42 

Straßen A 1 0,15 0,44 0,07 

  Summe       2,18 

 

des Bebauungsplanes 
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Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen im Sinne § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
sind Maßnahmen festgesetzt. Im Westen des Baugebietes sind die Entwicklung 
einer Obstwiese und die Entwicklung von Hecken festgesetzt (siehe 
Zusammenstellung in (Tabelle 5). 
 
Der Ausgleichswert ergibt sich aus der Fläche und den anzusetzenden 
Aufwertungsfaktoren. Die direkte Benachbarung von Obstwiese und 
Heckenpflanzungen ergänzt sich gegenseitig und stellt für die eher strukturarme 
Ortsrandlage eine wesentliche Aufwertung dar. Durch die festgesetzten 
Maßnahmen ergibt sich ein Ausgleichswert von 1,61 Hektar (siehe Tabelle 5). 
Der Ausgleich des restlichen Bedarfs von 0,37 ha hat außerhalb des 
Plangebietes an einer geeigneten Stelle stattzufinden oder ist durch eine 
Zahlung an das städtische Ökokonto in Höhe von 29.600 € auszugleichen. 
 

Tabelle 5: Ausgleich 
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Ausgleichsfläche "Heckenpflanzung" 0,02 1,5 0,03 

Ausgleichsfläche "Baumwiese" 1,05 1,5 1,58 

Summe Ausgleich vorhanden     1,61 

benötigte Ausgleichsfläche      2,18 

 
 
1.6 Monitoring 
 
Wird ergänzt nach Durchführung des Scoping / Verfahren nach  
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
1.7 Zusammenfassung Umweltbericht 
 
Die Planung schafft die rechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung eines 
Wohngebietes mit zugehörigen Freiflächen, der Erschließungsanlage, 
umfangreichen Grünfläche und den naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen. Das Planungsgebiet weist im bestehenden Zustand 
eine geringe Bedeutung für Natur und Landschaft auf.  
 
Auf die Schutzgüter Boden und Wasser ergeben sich durch die Planung 
erhebliche aber ausgleichbare Beeinträchtigungen, auf die Tierwelt mäßig 
erhebliche Beeinträchtigungen. Die Schutzgüter, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, Klima, Luft, Landschaft, Sachgüter und Kulturgüter ergeben sich keine 
erheblichen umweltbezogenen Auswirkungen.  
 
Ein Ausgleich würde die Beeinträchtigungen wurde festgesetzt.  
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2.0 Anlage 1 
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